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Offenlegung Lärmaktionsplan 2. Stufe 
 
Lärmaktionsplan der 2. Stufe für die Stadt Detmold 
Ortsteil: Gesamtes Stadtgebiet 

 
Es wird hiermit gem. § 47d (3) 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) bekannt 
gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold in seiner Sitzung am 28.06.2017 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen den Entwurf des o. g. 
Lärmaktionsplans mit folgendem Wortlaut beschlossen hat 
(Entwurfsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt unter 
Berücksichtigung der Durchführung einer 
Bürgerinformationsveranstaltung den Entwurf des 
 
Lärmaktionsplans der 2. Stufe für die Stadt Detmold 

 
und diesen gem. § 47d (3) BImSchG offen zu legen. 
 
Gem. § 47d (3) Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) wird hiermit bekannt gemacht, dass der Ent-
wurf des o. g. Lärmaktionsplans in der Zeit vom 
 

14.08.2017 bis einschließlich 13.10.2017 
 
beim Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, 
Ferdinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, 
1. Etage, montags bis donnerstags von 07:00 Uhr bis 
17:30 Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr öffent-
lich ausliegt. 
 

Die Öffentlichkeit hat im Rahmen einer 
Bürgerinformationsveranstaltung am 
 
14.09.2017 um 18:30 Uhr in der Aula der Schule am Wall, 

 
die über den Eingang des Residenzhotels, 
Paulinenstraße 19 zu erreichen ist Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung. 
 
Stellungnahmen zu dem offenliegenden Entwurf können 
innerhalb der Offenlegungsfrist schriftlich an die Stadt 
Detmold, Der Bürgermeister, Fachbereich 6, Stadtentwick-
lung, Postfach, 32754 Detmold gerichtet oder zur Nieder-
schrift im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, Ferdinand-
Brune-Haus, Zimmer 111, Hintergebäude, Rosental 21, 
vorgebracht werden. Darüber hinaus besteht auch die 
Möglichkeit, Stellungnahmen per E-Mail an 
bauleitplanung-detmold.de zu senden. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Lärmaktionsplan un-
berücksichtigt bleiben.  
 
Detmold, 17.07.2017 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
gez. Heller 
 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2017 

 
 

 


